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gleiche Aufstiegschancen bei gleicher
Qualifikation.
Ferner sollten Umschulungsmöglichkeiten
für verheiratete Frauen im Hinblick auf
eine Rückkehr zu einer beruflichen Tä-
tigkeit geschaffen werden.
Frauen sollten vermehrt Gelegenheit zur
Mitwirkung in Expertenkommissionen, in
den politischen Parteien, in Parlamenten
und Behörden erhalten.
Notwendig ist auch eine kritische Prüfung
des Bildes der Frau in den Massenmedien,
in Presse, Radio, Fernsehen und in der
Werbung.
Und endlich betonen die Autoren die
massgebende Rolle der Frauenorganisa-
tionen. Zumindest noch für eine gewisse
Zeit sollten sie der Ort sein, wo Frauen
bestimmte Probleme besprechen können.
Sie sollten als Informations- und For-
schungsstellen, als Vermittler zwischen
den Frauen und den verschiedenen Be-
hörden und Instanzen wirken, und sie
müssten die Frauen nicht nur ermuntern,
ihr eigenes Schicksal an die Hand zu
nehmen, sondern ihnen auch die nötigen
technischen Möglichkeiten dazu geben.

Der Verein für Frauenrechte
zum Unesco-Bericht
In seiner an den Schweizerischen Ver-
band für Frauenrechte gerichteten Ver-
nehmlassung nimmt unser Verein zum
Unesco-Bericht und zu den vier vom Bun-
desrat formulierten Fragen wie folgt Stel-
lung:

Frage 1: Welches ist Ihre Meinung zum
Bericht allgemein?
Der Bericht deckt die Forderungen des
Postulates Allgöwer und zum Teil diejeni-

gen von M. Leuenberger nicht vollumfäng-
lieh. Wir würden es begrüssen, wenn der
Bundesrat auch die weiteren Aufträge
berücksichtigen würde. Trotzdem ist der
Bericht ein wichtiger Ausgangspunkt zur
objektiven Diskussion über die Stellung
der Frau in der Schweiz.
In einer weiteren Studie sollte unbedingt
auch die Stellung der geschiedenen, ge-
trennt lebenden, verwitweten Frauen und
der ledigen Mütter untersucht werden.
Der Bericht unterstreicht nicht nur vieles,
was schon bekannt war, sondern deckt
auch bisher nicht bewusst gewordene Zu-
sammenhänge auf, die sich durch die
Praxis bestätigen.

Frage 2: Welches sind Ihre Überlegungen
zu den einzelnen Abschnitten?

Zur Diskrimination und Emanzipation
der Frau: Die Emanzipation ist ein gesell-
schaftliches Problem; es kann nicht dem
Einzelnen überlassen, sondern muss von
der Gesamtheit der Gesellschaft gelöst
werden.

Zur Stellung der Frau in der Gesell-
schaft: Ganz besonders ist auf die Chan-
cengleichheit in Bildung und Beruf Wert
zu legen.
® Zur Stellung der Frau in der Familie:
Der Umwandlungsprozess der Familie ist
im Gang; nach der Revision des patriar-
chalischen Familienrechts zum partner-
schaftlichen Familienrecht ergeben sich
neue Formen des Zusammenlebens.
In den sehr problematisch ausgewählten
Beispielen fehlt die Bewertung der Er-
Ziehung. Wenn diese Aufgabe mit dem ihr
gebührenden Stellenwert eingesetzt
würde, wäre schon heute die Stellung der
Frau in der Familie wesentlich gehoben.

• Zur Belastung der verheirateten Frau:
Das Führen des Haushaltes und die Er-
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ziehung der Kinder sind gemeinsame Auf-
gaben des Ehepaares.

• Zu Frauennormen und Frauenprotest:
Das Selbstwertgefühl der Frauen entwik-
kelt sich nur langsam; das betrifft leider
auch die jungen Frauen.
Die Frauenverbände müssen sich in Zu-
kunft vermehrt mit der psychologischen
und gesellschaftlichen Situation der Frau
befassen.

• Zu Aktivitäten der Frau im nichtfami-
liären Bereich: Gewisse Ansätze zur Ver-
tretung von Frauen in Behörden, Wirt-
schaft und Kommunikationsmitteln sind
zwar vorhanden, aber noch lange nicht
angemessen.

• Zu Situation und Perspektiven: Die
Revision des ZGB und der Sozialversiche-
rung ist überfällig!
Die dritte Lebensphase sollte gemeinsam
von Mann und Frau geplant und gestaltet
werden; daneben sollte institutionelle Hilfe
zur Verfügung stehen (z. B. Bildung im
Baukastensystem).

Frage 3: Was halten Sie von den Schluss-
folgerungen?
Die Anregungen sind zutreffend. Es sollten
alle Möglichkeiten bestehender Institutio-
nen ausgenützt werden; wenn nötig, sind
neue zu schaffen.
Die Schlussfolgerungen verdienen volle
Unterstützung. Wie im Bericht erwähnt,
sollte «ein koordiniertes Programm, auf
den Untersuchungsbericht aufgebaut,
nach kurz- und langfristig gesetzten Prio-
ritäten aufgestellt» werden
Frage 4: Sind Sie der Auffassung, dass
für die Behandlung von Frauenfragen auf
eidgenössischer Ebene ein Organ (Kom-
mission, Delegierter) geschaffen werden
sollte?

Ja! Eine eidgenössische Abteilung für
Frauenfragen, die folgendes umfasst:
— ständige, ausserparlamentarische Ex-

pertenkommission, in der die Dachver-
bände der Frauenorganisationen ver-
treten sein müssen, mit mehrheitlich
weiblichen Mitgliedern und weiblichem
Präsidium,

— eine Delegierte für Frauenfragen, als
Verbindung zu Öffentlichkeit, Bundes-
Verwaltung und Expertenkommission.

Eine der dringlichen Aufgaben dieser
Abteilung wäre die Schaffung einer Be-
schwerdemöglichkeit für Frauen (Om-
budsfrau).

Für Partnerschaft in der Leitung
von Schulen
Im Oktober gab die Zürcher Frauenzen-
trale ein Pressecommuniqué mit folgen-
dem Wortlaut heraus:
«An ihrer Sitzung vom 1. Oktober 1974 hat
die Zentralschulpflege der Stadt Zürich
Herrn Paul Wey zum Vorsteher der Ab-
teilung «Mode und Gestaltung» als Nach-
folger der zurückgetretenen Fräulein Dr.
Verena Marty gewählt. Ohne die Qualifika-
tion von Herrn Wey in Frage stellen zu
wollen, ist die Zürcher Frauenzentrale sehr
enttäuscht, dass an dieser fast aus-
schliesslich von Mädchen besuchten Ab-
teilung nun ein Mann Vorsteher wurde.
An den vier Berufsschulen der Stadt Zü-
rieh amten neben den vier Direktoren
zwölf Abteilungsvorsteher und zwölf Vor-
steher-Stellvertreter, alles Männer. Auch
die fünf Abteilungen der Töchterschule
werden demnächst nur noch von männli-
chen Rektoren geleitet, nachdem die ein-
zige Rektorin, die altershalber zurücktritt,
ebenfalls durch einen Mann ersetzt wird.
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